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Vorwort

___________________________________________________________

……………………………….                            

Hans-Dieter Keim                                                

Leiter der SOS-Kinder- und Jugendhilfen           
1.
Allgemeine Angaben zur Einrichtung

________________________________________________

1.1  Adresse:
            

                                               SOS-Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern

                        

- Familienhilfezentrum -





Rudolf-Breitscheid-Strasse 42





67655 Kaiserslautern





Telefon: 0631/316440





Fax:       0631/3164450

1.2  Öffnungszeiten:


                                   Montag bis Donnerstag  von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr



                                       von 13.30  Uhr bis 17.00 Uhr

            
Freitag                             von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr



                                       von 13.30  Uhr bis 15.00 Uhr



und nach telefonischer Vereinbarung



Außerhalb der Öffnungszeiten und an Wochenenden 



und Feiertagen sind wir über unser Krisentelefon unter 


derselben Rufnummer erreichbar.

1.3  Räumlichkeiten:


                      
Unsere Einrichtung ist in einem vom SOS-Kinderdorf 


e.V. erworbenen Mehrfamilienhaus untergebracht. Die 


Gesamtwohnfläche beträgt etwa 285 qm.

                                               Die Räume für die (Notunterbringung( der Kinder befin-

                                               den sich in den Wohnungen der Bereitschaftsfamilien.

1.4  MitarbeiterInnen:

Hans-Dieter Keim
Pädagoge



Leiter der SOS-Kinder- u. Jugendhilfen

Heike Jockisch
Diplom-Psychologin

38,5 Stunden



Abteilungsleiterin

Thomas Baulig
Diplom-Psychologe

38,5 Stunden

Regina Biskoping-Bückart 
Diplom-Sozialpädagogin (FH)

20.0 Stunden

Michael Breiner
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

38,5 Stunden

Rita Hexamer
Sekretärin

38,5 Stunden

Isolde Martin
Diplom-Sozialarbeiterin (FH)

20,0 Stunden 

Manfred Morell
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

38,5 Stunden

Sabine Konrad
Diplom-Psychologin

38,5 Stunden



vom 15.08. bis 31.12. (als Erziehungs-


urlaubsvertretung eingestellt)

Nina Zickermann
Diplom-Psychologin

38,5 Stunden



(vom 21.11. bis 31.12. in Erziehungs-



urlaub)

Hannelore Williard 
Reinigungskraft
  
  6,0 Stunden

Ingrid Zaremba
Reinigungskraft
  
  9,0 Stunden

Honorarmitarbeiterin:

Rosemarie Steinhage
Diplom-Pädagogin 

                                               Supervisorin

Weitere Mitarbeiter:

Als weitere Mitarbeiterinnen sind die Bereitschaftsfamilien zu erwähnen, von denen ab dem 01. Oktober eine neue dazu kam.
Auch die Mitarbeiter des Technischen Bereichs der SOS-Kinder- und Jugendhilfen arbeiten im Familienhilfezentrum mit, der Hausmeister und der jeweilige Zivildienstleistende. 

1.5  Finanzierung

Unsere Beratungsstelle wird nach den Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz gefördert, d.h. das Land übernimmt den anteiligen Fachpersonalkosten-Zuschuss. Der SOS-Kinderdorf e.V. als Träger übernimmt 30% der Gesamtkosten. Die ungedeckten Restkosten werden seit dem Jahr 1996 fallbezogen auf die beteiligten Kommunen umgelegt. 

1.6  Einzugsgebiet

Die Beratungsstelle der SOS-Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern, das Familienhilfezentrum, ist laut Finanzierungsvereinbarung vom Mai 1994 zuständig für die rat- und hilfesuchende Bevölkerung der Stadt Kaiserslautern mit ca. 110.000 Einwohnern,

des Landkreises Kaiserslautern mit ebenfalls ca. 110.000 Einwohnern, des Landkreises Kusel mit ca. 80.000 Einwohnern und des Donnersbergkreises mit ca. 76.000 Einwohnern. 

2. Inhaltlicher Teil

______________________________________________________
2.1 Einführung

Wann immer ich in die Situation komme, die Arbeit des Familienhilfezentrums vorzustellen, erreichen mich regelmäßig Fragen der folgenden Art: „Haben Sie denn auch zu tun?“ oder „Gibt es hier bei uns überhaupt einen Bedarf für so etwas?“ Und wenn ich dann regelmäßig bejahe, dann geben sich die Fragesteller quasi zum Trost selbst die Antwort: „Ach ja, das sind dann Kinder aus zerrütteten Familien.“ Denn allem Strukturwandel zum Trotz hält sich das Bild der glücklichen kleinen Kernfamilie mit Vater, Mutter und zwei Kindern als „Normalfall“ hartnäckig. Prüfen Sie einmal selbst, welches Bild Sie vor Augen bekommen, wenn Sie sich den Begriff „Familie“ vergegenwärtigen? Sie denken tendenziell wahrscheinlich nicht an eine Patchworkfamilie, oder an eine Fa-milie mit fünf Kindern aufwärts, oder aber an ein schwules oder lesbisches Paar mit Kindern oder einen allein erziehenden Vater? Oder fallen Ihnen dabei binationale Familien ein, oder Familien mit Migrationshintergrund oder gar Pflegefamilien? Die Formen des Zusammenlebens von Eltern und Kindern sind heute sehr vielfältig, ein Drittel der Ehen werden wieder geschieden und die Wahrscheinlichkeit im gemeinsamen Haushalt mit den eigenen Eltern erwachsen zu werden, sinkt. Aber selbst den heutigen Kindern und Jugendlichen, deren Lebensrealität schon eine andere ist, schwebt eine Zukunft in einer lebenslang geschlossenen Partnerschaft mit eigenen Kindern vor. Sie können es sich sicher vorstellen, ich enttäusche auch die „Hoffnung“, dass unsere Klienten regelmäßig aus Trennungs- und Scheidungsfamilien kommen. Ein Großteil der Kinder, die unsere Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen, lebt mit den eigenen Eltern. Sicher, ein weiterer großer Anteil lebt mit einem Elternteil und deren neuem Partner oder aber nur mit einem Elternteil, aber im wesentlichen unterscheiden sie sich dabei nicht von anderen Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft, die nicht von Misshandlung, Vernachlässigung und/oder sexueller Gewalt betroffen sind.

Die äußerlich wahrnehmbare „Zerrüttung“ ist nicht zwangsläufig der Anlass, warum Fa-milien in die Krise kommen oder gar von Gewalttätigkeiten durchsetzt sind. So steht auch im elften Kinder- und Jugendbericht aus dem Jahr 2002, dass „familiale Lebensformen zwar nach wie vor die von ihnen gesellschaftlich erwarteten Leistungen der Erziehung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen erfüllen, dabei aber einen intensiveren Ergänzungs- und Unterstützungsbedarf haben, als noch vor zwanzig Jahren.“ Weiter steht geschrieben: „Das Bild, dass Personensorgeberechtigte quasi naturwüchsig, also ohne weitere Voraussetzungen ihrer Elternrolle gerecht werden können, stimmt mit der Lebensrealität der Familien nicht überein. Außerdem gibt es familiale Lebensformen, die zerrüttet bzw. vom Scheitern bedroht sind. Missbrauchs- und Gewalterfahrungen der Familienmitglieder (…) deuten darauf hin. Diese Familien, die ein strukturelles Erziehungsdefizit haben, brauchen ergänzende und unterstützende Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, die Kinder und Jugendliche u.U. auch (zeitweise) von ihren familialen Bezügen trennen“.

D.h. Familie ist oft genug nicht mehr oder nicht nur der Ort der Geborgenheit und Fürsorge, sondern häufig auch der der Gewalt zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern. Es finden sich Missachtung und Unverständnis, Unfähigkeit, Grenzen zu setzen oder angemessene Konsequenzen auszusprechen. Familien entsprechen nicht dem Ideal aus der Yoghurtwerbung, sondern stehen heute vor ganz anderen Anforderungen als noch vor einer Generation, mit immer weniger Aussichten und Kompetenzen geträumte Lebensentwürfe umzusetzen.

Daher brauchen Familien Hilfe und von Gewalt betroffene oder bedrohte Kinder und Jugendliche umso mehr, allerdings muss sich Hilfe an der vielfältigen Lebensrealität dieser Familien orientieren. Der Auftrag eines Familienhilfezentrums kann es nicht sein, das Ideal aus der Yoghurtwerbung herzustellen, das es real nie gegeben hat. 

Im Tätigkeitsbericht 2003 finden Sie Informationen über unsere Arbeit mit Familien, die die unterschiedlichsten Aspekte berücksichtigen und würdigen muss. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Wie immer im Anschluss daran können Sie die entsprechenden statistischen Informationen nachlesen. Wer ein weitergehendes Interesse an einer eigenen statistischen Erhebung über die seit Mai in separaten Räumen durchgeführte Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern hat, möchte sich bitte mit uns in Verbindung setzen. Sie liegen in eigener Fassung vor.

Heike Jockisch
2.  Notwendige Trennungen

Der Name unserer Beratungsstelle „Familienhilfezentrum“ lässt vermuten, dass es immer die ganze Familie ist, die Behandlung erfährt und der Erhalt jedweden Familienverbundes wäre das vorrangige Ziel. 

Oberste Priorität hat aber immer der Schutz und das Wohl der beteiligten Kinder und im Zweifel die Parteilichkeit für die Opfer. Immer sehen wir die beteiligten Personen als Teil eines Systems mit einer komplexen Dynamik, d.h. in unserem Zusammenhang natürlich immer einer komplexen Gewalt- und Misshandlungsdynamik. In aller Regel gilt es zunächst sorgfältig und behutsam zu prüfen, wo jedes einzelne Familienmitglied steht. In aller Regel sind die Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen in einer von innerfamiliärer Beziehungsgewalt betroffenen Familie so hoch belastet, verwickelt und dysfunktional (teilweise auch als direkte Folge der Manipulationen durch den Täter), dass jeder zunächst seine eigene und möglichst unabhängige Position finden muss, bevor er mit den anderen etwas klären kann. Auch wir müssen uns hierzu erst orientieren und für jeden Einzelnen einen sicheren Rahmen anbieten.

Mit dem Kind/Jugendlichen muss geklärt werden, inwieweit es sich zum jetzigen Zeitpunkt öffnen möchte, wer was wissen soll und wer aber auch gerade nicht. Kinder denken oft, dass eine einmalige kurze Aufdeckung bereits alles löst, wollen selbst am liebsten alles vergessen und hinter sich lassen. Sie wollen sich selbst schonen, häufig aber auch andere Familienmitglieder. Das Maß der individuellen Traumatisierung und der bestehenden Symptomatik ist zu diagnostizieren. Auch Fragen des individuellen Strafbedürfnisses und der strafrechtlichen Würdigung stellen sich. Häufig fällt es Kindern und Jugendlichen leichter, sich gegenüber einer neutralen und verschwiegenen Person zu öffnen. 

Auch liebevoll - schützende Eltern sind, wenn ihr Kind von sexueller Gewalt betroffen ist, kaum in der Lage mit dem Kind zu sprechen und adäquat zu versorgen. Einmal besteht eine Angst davor noch mehr Schmerzhaftes hören und realisieren zu müssen („Wie genau will ich es eigentlich wissen?“) und es gibt eine große Scheu davor, das Kind überhaupt anzusprechen: „Ich will nicht ins Kind eindringen, will es nicht noch mehr belasten“. In der Folge entsteht eine große Befangenheit im alltäglichen Kontakt und gerade in dieser so hochbedürftigen Phase besteht die Gefahr, dass das Kind letztlich im Stich gelassen wird.

Zur Beratung und Behandlung sind aus unserer Sicht oft Maßnahmen und Behandlungssettings notwendig, die Außenstehenden sicherlich nicht immer und unmittelbar einleuchten. Wir realisieren oft eine so große Distanz zwischen den Familienmitgliedern, dass diese im Familiensetting noch nicht zu bearbeiten ist. Über die Einzelarbeit bemühen wir uns um eine behutsame Annäherung aneinander.
Eine Verdachtsabklärung und ggf. die therapeutische Bearbeitung einer Traumatisierung durch Beziehungsgewalt ist prinzipiell nicht möglich, bzw. sehr unwahrscheinlich, solange ein ausreichender Schutz vor dem Täter nicht gewährleistet ist. Die Opfer stehen in aller Regel unter einem großen Geheimhaltungsdruck und haben große Ängste sich zu offenbaren. Bei einem vagen Verdacht geht es manchmal nicht anders, als das Opfer vorerst ungeschützt zu lassen, bis es sich so weit öffnen kann, dass Hilfe ggf. auch gegen nicht schützende Sorgeberechtigte sicher durchgesetzt werden kann. Sobald aber Gewalt und Misshandlung ausreichend offenbar geworden sind, entsteht dringender Handlungsbedarf, denn jeder weitere Kontakt mit dem Täter ist nun unzumutbar für das Opfer und birgt unabsehbare Risiken. Weiß der Täter noch nichts über die Aufdeckung, müsste das Kind dies als neues Geheimnis aushalten und hätte ständig Angst doch entdeckt zu werden. Weiß der Täter Bescheid, wären ihm Tür und Tor geöffnet, mit subtilsten Mitteln sein Opfer einzuschüchtern, es zu verunsichern. Da kann ein Blickkontakt, ein Wort, eine Geste bereits genügen, denn das Opfer befindet sich nach dem „Verrat“ in einer existentiellen Krise und ist emotional höchst instabil. Es kämen unweigerlich auch Zweifel auf, ob die Mitwisser denn wirklich glauben und wirklich schützen. Ein unerträglicher Zustand, der sofort beendet werden kann, wenn man sich in die „rettenden“ Arme des Täters begibt und sich ausliefert.

In aller Regel (vor allem bei sexueller Gewalt) wird dies bedeuten, dass bis auf weiteres keinerlei Kontakt zwischen Opfer und Täter (auch wenn es der Vater oder der Bruder ist) stattfinden darf. Es geht hierbei nicht alleine um den Schutz vor weiteren Übergriffen, sondern darum, das Opfer aus der meist extrem ambivalenten, manipulativen und von Abhängigkeiten geprägten Beziehungsdynamik zu befreien. Gerade Kinder und Ju-gendliche brauchen hierzu Hilfe, denn sie selbst würden sich immer wieder in den Kontakt verwickeln lassen und bekämen keine Ruhe. Wie soll man sich denn gegenüber einer der nahesten Bezugspersonen abgrenzen, wenn diese immer wieder den Kontakt sucht. Überprüfen Sie an dieser Stelle doch bitte einmal einen Moment, wie es denn um ihre eigene innerfamiliäre Abgrenzungsfähigkeit steht...

Das heißt in der Konsequenz, es gibt auch keine Telefonate, Briefe oder Geschenke, die immer das Risiko beinhalten, dass das Kind entweder subtil bedroht wird, oder besänftigt wird und somit nicht ausreichend wütend werden kann, sich nicht ausreichend distanzieren und abgrenzen kann. Mit einem „normalen“ Kontakt kann auch immer die Botschaft an das Opfer verknüpft sein, dass ja doch alles nicht so schlimm war und ist. 

Es sieht dann gelegentlich so aus, als wollten wir als Helfer die Familien unnötig radikal auseinander reißen. Vielmehr ist es aber so, das die jeweiligen Taten die Beziehungen längst zerstört haben, dies aber erst jetzt realisiert werden kann. Diese neue Realität gilt es zu schützen und die Risiken lauern oft im Verborgenen. Wir müssen dann oft vor Gefahren warnen, die für die anderen Beteiligten überhaupt nicht offensichtlich sind.

Es entstehen existentielle Krisen, sobald die Gewalt offenbar wird und es droht absolute Überforderung und ohnmächtige Hilflosigkeit. Häufig haben wir als Helfer dann eine Situation, die denkbar ungünstig ist, denn in einer absoluten Krisensituation, teilweise aus einem Erstkontakt heraus (d.h. ohne gewachsene therapeutische Beziehung),  müssen wir mit Eltern Entscheidungen erarbeiten, die schier unmenschlich scheinen. 

Eine besondere Problematik ist dabei, dass es eine beinahe reflexhafte Reaktion von Familien ist, auf Bedrohung mit verstärktem Zusammenhalt zu reagieren, sich nach außen abzuschotten. Systeme haben immer die Tendenz sich selbst aufrechtzuerhalten. Was liegt da näher, als die innere Bedrohung sukzessive nach außen auf einen äußeren Feind zu projizieren. In der Wahrnehmung der Familie wird dann der Helfer zum unbequemen Gegner, der schon durch seine Anwesenheit die Familie ständig mit unangenehmen Dingen konfrontiert und sie letztlich zu zerstören droht. Die Familie startet Gegenangriffe, verweigert sich passiv  und es ist dabei immer auch zu bedenken, dass es um erhebliche Straftaten geht und mehrjährige Haftstrafen drohen. Die Helfer sollten also auch ihren eigenen Schutz niemals aus dem Auge verlieren und frühzeitig eine klare Auftragslage mit klar verteilten Verantwortlichkeiten organisieren. Häufig ist das Jugendamt hierbei ein wesentlicher und oft unverzichtbarer Kooperationspartner. 

Vor allem im Bereich sexueller Misshandlung arbeiten wir nicht mit erwachsenen Tätern und mit jugendlichen und kindlichen sexuellen Misshandlern nur, wenn der Opferschutz gerade auch innerfamiliär ausreichend gewährleistet ist und einige andere spezielle Voraussetzungen gegeben sind. 

Auch für die weitere Behandlung ist ein Kontakt zwischen Opfer und Täter in aller Regel auch langfristig nicht indiziert. Die Frage ergibt sich ja ohnehin nur bei innerfamiliärem Missbrauch. Es bedarf einer Fülle von zu erarbeitenden Voraussetzungen sowohl auf der Opfer-, als auch auf der Täterseite, damit eine Begegnung heilsame Qualität haben kann. Dieser Kontakt darf niemals gegen den Willen eines Opfers stattfinden und auch der geäußerte Wunsch kleinerer Kinder muß extrem vorsichtig bewertet werden, da sie per se nicht wirklich informiert zustimmen können und ganz selbstverständlich abwesende Familienmitglieder vermissen. Natürlich ist der Vater ein eigentlich unverzichtbarer Teil einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Sowohl das Kind hat ein Recht auf seinen Vater, als auch der Vater hat ein Recht auf sein Kind. Hier aber muß eine extrem sorgfältige Risikoabwägung erfolgen, denn gerade weil der Vater so wichtig ist, die Kinder so vielschichtig abhängig von ihm sind, ist die Gewalt durch ihn so extrem und existentiell schädigend, so dass dem Schutz des Opfers in aller Regel Vorrang zu gewähren ist. 

Auch die gemeinsame Beratung und Behandlung von kindlichen und jugendlichen Gewaltopfern mit den schützenden Elternteilen ist mit großer Vorsicht zu bewerten. Handelt es sich um einen Fremdtäter, die Tat wird unmittelbar und zuerst den Eltern mitgeteilt und die schützenden Eltern können trotz großer Betroffenheit eine fürsorgliche Elternebene einhalten, bei der die Bedürfnisse des Kindes bzw. der Jugendlichen im Vordergrund bleiben, spricht (außer der Scham des Opfers) nichts gegen eine gemeinsame Bearbeitung der Krisensituation im Familienverbund. 

In aller Regel wird aber mindestens eine dieser Voraussetzungen fehlen und das Wesen einer Traumatisierung ist es ja gerade, dass die Betroffenen aus ihrer gewohnten Rolle fallen und deutlich überfordert sind, denn alle bisher gelernten Problemlöse- und Bewältigungsstrategien greifen nicht ausreichend, die Krise ist überwältigend. Nichts ist mehr so wie es war, das Vertrauen in die grundsätzliche eigene Sicherheit ist tief greifend angegriffen. Es muss sehr darauf geachtet werden, dass sich die Familienmitglieder dann nicht über Gebühr gegenseitig belasten: 

· Eine Mutter, die ihrer Tochter nicht absolut glauben kann, sollte dies im Einzelsetting (oder einer Elterngruppe) auf der Erwachsenenebene bearbeiten. 

· Die Kränkung von Eltern, wenn sich das Kind nicht ihnen zuerst anvertraut hat, sollten diese nicht vor dem Kind bearbeiten. 

· Ein Vater, der nach der Tat durch einen Fremdtäter befangen ist im Körperkontakt mit seinem Kind, sollte damit nicht das Kind belasten. 

· Bei innerfamiliärer Gewalt geht es oft nicht nur um die Versorgung des Opfers, sondern auch um die Etablierung und Bewältigung notwendiger Trennungen. Den Verlust des Partners sollte die Mutter alleine bearbeiten, damit nicht etwa die Kinder die „untröstliche“ Mutter zu versorgen versuchen, bzw. derjenige, der die Misshandlung aufgedeckt hat, mit zusätzlichen Schuldgefühlen belastet wird. 

· Auch eine gemeinsame Behandlung von Geschwistern erscheint in vielen Fällen kontraindiziert. Oft sind Geschwister unterschiedlich stark betroffen, bzw. es gab misshandlungsrelevante Bevorzugungen und daraus resultierende Eifersucht. Die denkbaren Dynamiken und Beziehungsstrukturen sind meist ungeheuer komplex. 

Gewalt und Misshandlung ist immer eine erhebliche Grenzverletzung. Zentrale persönliche Grenzen der Opfer wurden missachtet, u. U. wurde überhaupt ihre Entwicklung verhindert. Genau deshalb ist es so wichtig in der Beratung und Behandlung klare Grenzen und Strukturen einzuhalten. Dies mag teilweise dogmatisch und überzogen radikal oder aufgeregt wirken, ist aber vielmehr unverzichtbare Grundlage verantwortlicher Hilfe. 

Gewalt geschieht meist im Verborgenen und ist Geheimnis. Wenn sie offenbar wird, erscheint zunächst nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges. Wir wären naiv und unverantwortlich, würden wir die meist gewaltigen und komplexen Dimensionen des noch Verborgenen unterschätzen. 

Tom Baulig

2.3  Prozesshafte Verbindungen

Vergleichen wir Familien des 19. Jahrhunderts mit unserer modernen Familie wird sehr schnell deutlich, wie stark Veränderungsprozesse, sowohl innerfamiliärer, als auch gesellschaftlicher Art wirken und das System Familie beeinflussen. Früher war die Familie eher eine Zweck- und Arbeitsgemeinschaft zur Lebenserhaltung. In unseren Zeiten erfährt sie dagegen eine „emotionale Aufheizung“. Gefühle rücken in den Vordergrund. Familie soll der persönlichen Selbstverwirklichung dienen, sie zumindest unterstützen. Werte wie Liebe, Geborgenheit, Verständnis und Vertrauen haben eine hohe soziale Bedeutung.

Alle prozesshaften Vorgänge innerhalb der Familien verdeutlichen sich immer sehr anschaulich an den sich verändernden Regeln, die das Zusammenleben von Familien bestimmen und organisieren. Werte, die Familienregeln des 19. Jahrhunderts (wie z.B. Genügsamkeit, Demut, Fleiß u.ä.) bestimmen, würde kaum noch jemand für eine heutige Familie zu Grunde legen. Sie würden an den Erfordernissen der heutigen Konsumgesellschaft zerbrechen. Und doch wirken viele dieser „alten“ Regeln wie unausgesprochene Gesetze weiter und beeinflussen das Zusammenleben, vor allem dort, wo die Umsetzung neuer Regeln und Inhalte nicht gelingt.

Das beste Beispiel dafür ist das dynamische Gewaltverhältnis in Familien. Im 19. Jahrhundert gab es ein klare Über- und Unterordnung, sogar mit dem Recht zur Züchtigung von Frauen bzw. Kindern. Heute definiert sich die Qualität familiärer Beziehungsstrukturen vor allem über Begriffe wie Gleichberechtigung und persönliche Selbstbestimmung.  Familien sollen immer mehr Startplatz zum persönlichen Glück sein. Allerdings scheinen viele Menschen in ihren Familien nicht in der Lage zu sein, diesen Anspruch umzusetzen und das alte Gewaltverhältnis lebt hinter verschlossenen Türen weiter. Erscheinungsformen sind oft Gewalttaten und Misshandlung. Es gelingt den Familien jedoch  kaum noch, diese Tatsache im Verborgenen zu halten, da Anspruch und Wirklichkeit oft gar zu weit auseinander liegen. Die einzelnen Familienmitglieder leiden, müssen aber nach außen weiterhin das Bild einer glücklichen Familie demonstrieren. Die Widersprüche werden zunehmend größer und deutlicher. Es wird immer schwerer die Türen geschlossen zu halten.

Beratungsstellen wie unsere, die sich dem Schutz der Kinder verschrieben haben, befinden sich mit ihrem Hilfeangebot oft auf der Schwelle dieser Türen, wobei nicht immer klar ist, wie erwünscht wir wirklich sind. Unklar ist oft, ob wir  als willkommene Hilfe oder als kontrollierende Eindringlinge empfunden werden und ob dies von Dauer ist. 

Um hier eine Möglichkeit zu mehr Klarheit zu schaffen, ist eine Positionierung unserer Arbeit von Nöten. Sie dient vor allem auch der Orientierung der betroffenen Familien, auf was sie sich einlassen wollen und können. Die Familien brauchen ein klar formuliertes Angebot, das sie in die Lage versetzt, eine Entscheidung zu treffen, ob sie uns von der Schwelle hereinbitten oder wegschicken wollen. 

Bei der Formulierung unseres Hilfeangebots müssen wir sowohl die Erfordernisse des Kinderschutzes, als auch die Entwicklungspotentiale der betreffenden Familien im Blick behalten. Beachten wir den Kinderschutz zu wenig, bieten wir keine klare Orientierung. Vernachlässigen wir die Entwicklung der familiären Ressourcen, werden wir als zu kontrollierend empfunden und laufen Gefahr den notwendigen Handlungsspielraum aufs Spiel zu setzen, der für die Unterstützung innerfamiliärer Prozesse unverzichtbar ist. Wie können wir beides in unser Handeln sinnvoll und verhältnismäßig integrieren? Wie können wir zum Schutz der Kinder erforderliche Trennungen und Aufteilungen vollziehen und trotzdem die Verbindung zu unseren Klienten und ihrem Bezugssystem nicht verlieren? Wie können wir unserer Arbeit klare Handlungsstrukturen zu Grunde legen und trotzdem unabhängige Prozesse in den von uns unterstützten Familien ermöglichen? 

Was zunächst schwer, ja fast unmöglich klingt, kann doch ein sinnvolles Handlungskonzept werden, wenn es uns gelingt, die wichtigen  Ebenen im Blick zu behalten.

Zur Verdeutlichung möchte ich konkret auf eines unserer Arbeitsfelder eingehen, an dem dies besonders gut erkennbar wird: die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und die Auswirkungen auf betroffene Familien.

Erstes Gebot in Fällen von sexueller Gewalt in der Familie ist der Schutz der Opfer nach deren Offenbarung der Tat. Ohne diesen Schutz ist  kein Prozess, keine Entwicklung und keine Unterstützung für die einzelnen Familienmitglieder und auch für das System Familie möglich. Wie die Ausführungen meines Kollegen Tom Baulig in dem Artikel „Notwendige Trennungen“ zeigen, ist dies aus der Sicht von außen auf die Familie sehr eindeutig und nachvollziehbar und vor allem unabdingbar.

Aber wie erleben die einzelnen Familienmitglieder einer betroffenen Familie diese Situation und die Erfordernisse, die sie mit sich bringt? Es zeigt sich zunächst eine erschütternde Erlebensrealität im Zusammenhang mit der Offenbarung eines innerfamiliären sexuellen Missbrauchs. Nicht die Tat an sich, die oft jahrelang im Verborgenen begangen wird, sondern erst die Offenbarung dieser Tat, lässt die Familie auseinander brechen. Den Tätern gelingt es mit Manipulation und Geheimhaltungsdruck auf die Opfer eine funktionierende Familie mit teilweise sogar positiv erlebten Beziehungen aufrecht zu erhalten. Erst wenn das Opfer die sexuellen Gewalthandlungen nach außen mitteilt, erst dann geraten die Beziehungen ins Wanken oder zerbrechen gar. Es entsteht der emotionale Eindruck als seien nicht die Täter, sondern die Opfer mit ihrer Offenbarung die Auslöser für die Zerstörung der in Wirklichkeit schon fragilen Familienstruktur. Dies führt in den tragischsten Fällen dazu, dass der Bestand der Familie gerettet wird und die Betroffenen des sexuellen Übergriffs dafür „geopfert“ werden: Man glaubt nicht, was man nicht glauben will.

Zerstört wird die Familie in Wirklichkeit mit der Tat. Danach bleibt das Zerrbild einer Familie. Der Täter benutzt die innerfamiliären Beziehungen, um seine Tat zu verschleiern. Für die anderen Familienmitglieder ist dies nicht erkennbar. Selbst das Opfer lebt oft in der Hoffnung, die sexuellen Übergriffe könnten aufhören und sonst alles bleiben, wie es ist.

Mit der Offenbarung des sexuellen Missbrauchs wird dieser Zustand für alle in der Familie offenbar. Der ganze bisherige Lebensplan vor allem der erwachsenen Familienmitglieder ist nichts mehr wert. Der Boden unter den Füssen schwindet. 

Hier ist ein wichtiger Ansatzpunkt für unsere Unterstützungsarbeit in Fällen von innerfamiliärer sexueller Gewalt. Dieser muss immer zwei Notwendigkeiten im Blick behalten:

1. Schutz der Betroffenen und die Sicherheit, dass weitere Manipulationen und Übergriffe der Täter nicht möglich sind

2. Begleitung der Familienmitglieder im Prozess der Be- und Verarbeitung der sexuellen Gewalttat und deren Bewertung, auch in den Familienbeziehungen

Für den Schutz der Betroffenen ist die Sicht und Orientierung von außen wichtig. Hier sind wir als Fachkräfte gefordert. Einen konkreten Handlungsrahmen kann die Familie meist erst mit unserer Unterstützung realisieren. Die Familienmitglieder sehen sich in dieser Situation kaum in der Lage, ohne diese Orientierung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir müssen der Familie eine klare Position von außen bieten, um ihr sinnvoll zu helfen. Dieser Rahmen beinhaltet in Fällen von sexueller Gewalt die Trennung von Täter und Opfer. Es handelt sich dabei oft um tiefe Einschnitte in die bisherige Lebenswelt und Struktur der Familien, die allerdings nur der sehr schwerwiegenden Verletzung durch die sexuelle Gewalttat Rechnung tragen.

Geht es um den innerfamiliären Prozess der Verarbeitung und Bewertung des sexuellen Übergriffs, stellt sich unsere Aufgabe etwas anders da. Hier gilt es weniger eine klare Position einzunehmen, sondern mehr Begleitung und Beistand zu sein. Die Betroffenen brauchen Verständnis für ihre Verwirrung, ihr Unglück, ihre Wut und ihre Angst. Sie brauchen Zeit, um die Tat und ihre Begleitumstände realisieren und integrieren zu können. Vieles, was wir von außen schon erkennen können, ist für die Familienmitglieder noch zu schwer zu begreifen und zu erkennen, oft auch zu angstbesetzt. Es gelingt in dieser Situation nicht Erkenntnisse von außen zu übernehmen. Das würde auch nicht zu einer dauerhaften Bewältigung und Verarbeitung führen. Diese muss oft  mühevoll Stück für Stück selbst erarbeitet werden. Unterstützung bedeutet in dieser Situation, Begleitung und Ermutigung, eine eigene Sicht auf die sexuellen Übergriffe und deren Bedeutungen für die familiären Beziehungen zu entwickeln. Beistand und Mut bedarf es auch, diesen Weg kontinuierlich weiter zu verfolgen. 

Es geht dabei weder darum, die sexuelle Gewalt ungeschehen zu machen, noch sie zu verharmlosen. Ziel ist es, die Auswirkungen des sexuellen Übergriffs zu verarbeiten, d.h. die Macht seiner schädigenden Einwirkung auf die persönliche Entwicklung und Beziehungen der Familienmitglieder zu brechen. Zugleich ist es aber notwendig, die Tat als Teil der persönlichen und familiären Geschichte anzuerkennen. Erst was als Realität gesehen wird, ist bearbeitbar.

Auf diesem Weg muss sich die Familie zum Teil neu konstituieren und doch auch bewährte, vielleicht verschüttete Beziehungsstrukturen neu beleben. Oft geschieht dies auch in Verbindung mit einer dauerhaften Trennung vom Täter, die von den Familienmitgliedern mit fortschreitendem Prozess auch immer mehr als innere, emotionale Notwendigkeit empfunden wird. Von der Qualität unserer Hilfeleistung hängt es mit ab, ob die Familie und ihre einzelnen Mitglieder dieses Ziel erreichen können. 

Die Qualität des Hilfeangebotes ist meines Erachtens in erster Linie daran zu erkennen, ob es uns gelingt, beide beschriebenen Ansätze in unsere Arbeit zu integrieren: Strukturierung, klare Rahmengebung und dadurch Orientierung einerseits, begleitende, einfühlsame und ressourcenorientierte Unterstützung andererseits. So wird auch den Hilfesuchenden eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht: Vertrauen in unsere Fachkenntnis und Kompetenz, aber auch Vertrauen, dass ihre Grenzen und Möglichkeiten gesehen und berücksichtigt werden.

Auch wenn diese Anforderung an uns als Helfer oft einem Spagat gleichkommt, von der erfolgreichen Umsetzung hängt letztendlich auch der Entwicklungsprozess der betroffenen Familie mit ab.
Deutlich schwieriger ist jedoch die Aufgabe der betroffenen Familien und ihrer einzelnen Mitglieder in der alltäglichen Auseinandersetzung mit der sexuellen Gewalttat und deren Auswirkungen. Sie bedürfen unserer Unterstützung, um nicht an dieser Aufgabe zu scheitern.

Manfred Morell

 3.   Statistischer Teil

_____________________________________________________________________

3.1   Beratungsbereich

Die statistischen Angaben beziehen sich auf die Kinder- und Jugendhilfestatistik des Landes Rheinland/Pfalz, d.h. da sie kindbezogen sind, werden nur Kinder und Jugendliche als "Fälle" gezählt, selbst wenn Eltern oder andere erwachsene Angehörige ebenfalls eine eigene Beratung/Therapie in Anspruch genommen haben. 

Die Gesamtzahl im Jahr 2003 umfasst 270 Fälle, davon sind 15 Fälle jugendliche  sexuelle Misshandler.  Aus den Vorjahren wurden insgesamt 88 Fälle übernommen, davon in 2003 - 69 Fälle abgeschlossen. Als neue Fälle aus 2003 wurden 182 Fälle registriert, hiervon in 2003 - 112 abgeschlossen. Verbleiben für das Jahr 2004 aus den Vorjahren 20 Fälle, und aus 2003 – 70 Fälle, also summa summarum 89 Fälle. 

Tabelle 1:  Beendigung der Beratung durch  

	Einvernehmen
	128

	Abbruch
	   6

	Weitervermittlung
	 37

	Sonstiges
	 10


Diagramm 1: Beratungsdauer der abgeschlossenen Fälle
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Tabelle 2:  Geschlecht/Alter


            
          Männlich            Weiblich

	 0 -  3  Jahre
	  2
	1

	 3 -  6  Jahre
	  9
	23

	 6 -  9  Jahre
	13
	26

	 9 -12  Jahre
	26
	24

	12-15  Jahre
	17
	33

	15-18  Jahre
	18
	43

	18-21  Jahre
	  4
	21

	21-24 Jahre u. älter
	  2
	  8

	Gesamt:
	91
	         179


Auch in diesem Jahr setzte sich der bisherige Trend fort, dass viel mehr Mädchen/weibliche Jugendliche (66%) als Jungen/männliche Jugendliche (34%) Beratungstermine in Anspruch nahmen.

Diagramm 2: Staatsangehörigkeit
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Tabelle 3:  Wer wurde beraten 

	
	2002
	2003

	Kinder/Jugendliche
	179
	223

	Mütter (Stief/Pflege/Adoptiv)
	158
	159

	Väter   (Stief/Pflege/Adoptiv)
	65
	63

	Personen aus dem sozialen Umfeld
	126
	122

	Gesamt
	528
	557


Nicht gerechnet sind hier die institutionellen Beratungen, ExpertInnenkonferenzen und die Beratung der Bereitschaftsfamilien.

Diagramm 3:  Die Beratenen
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Tabelle 4:  Gesamtzahl der fallspezifischen Kontakte 


                               
                              Anzahl
       

	Kind/Jugendliche/r einzeln
	1370

	Mutter einzeln
	 467

	Vater einzeln
	   25

	Eltern/Paar (auch Stief/Pflegeeltern)
	 145

	(Teil)-Familie
	 190

	Personen/HelferInnen aus dem sozialen Umfeld
	   75

	Helfer/ExpertInnenkonferenzen
	 247

	Telefonberatung
	 532

	Hausbesuche
	  26

	Gerichtsbegleitung
	  10

	Einmalige Krisenkontakte
	  33

	Gesamt
	              3120


Diese Angaben beziehen sich rein auf die Zahl der Kontakte. Vor- und Nachbereitungszeit sind genauso wenig berechnet wie mögliche An- und Abfahrtszeiten, oder die Dauer der Kontakte, ebenso die Anzahl der BeraterInnen.
Tabelle 5:  Beratungsanlass
  

	
	in Zahlen
	2003
	2002

	sexueller Misshandlungsverdacht
	55
	14%
	 18%

	körperlicher Misshandlungsverdacht
	13
	 3%
	   4%

	seelischer Misshandlungsverdacht
	25
	 6%
	  8%

	unspezifischer Misshandlungsverdacht
	64
	16%
	14%

	tatsächliche sexuelle Misshandlung
	98
	24%
	22%

	tatsächliche körperliche Misshandlung
	60
	15%
	13%

	tatsächliche seelische Misshandlung
	53
	13%
	12%

	Vernachlässigung
	38
	9%
	  9%

	Gesamt:
	      406
	  100%
	   100%


Tabelle 5a: und 5b: Beratungsanlass
 differenziert nach Geschlecht

	
	Männlich

	
	Verdacht
	Tatsächlich

	Misshandlung:
	sexuell
	körper-lich
	seelisch
	unspez.
	Vernach-lässigung
	sexuell
	körper-lich
	seelisch

	   0 - 3  Jahre
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0

	   3 - 6  Jahre
	2
	1
	0
	2
	2
	4
	2
	3

	   6 - 9  Jahre
	6
	1
	2
	1
	2
	0
	2
	5

	   9 -12 Jahre
	2
	1
	1
	7
	3
	8
	7
	6

	12 - 15 Jahre
	1
	1
	1
	1
	1
	11
	4
	3

	15 - 18 Jahre
	1
	0
	1
	6
	1
	8
	3
	2

	18 - 21 Jahre
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0

	21 - 24 Jahre
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	24 - 27 Jahre
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Gesamt:
	13
	4
	5
	21
	9
	35
	18
	19


Tabelle 5a: und 5b: Beratungsanlass2 differenziert nach Geschlecht

	
	Weiblich

	
	Verdacht
	Tatsächlich

	Misshandlung:
	sexuell
	körperlich
	seelisch
	unspez.
	Vernachlässigung
	sexuell
	körperlich
	seelisch

	  0 -  3  Jahre
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	  3 -  6  Jahre
	5
	0
	5
	9
	6
	4
	3
	4

	  6 -  9  Jahre
	12
	0
	4
	3
	3
	9
	3
	1

	9 - 12 Jahre
	10
	3
	2
	3
	3
	4
	5
	7

	12 - 15 Jahre
	6
	3
	2
	7
	4
	12
	8
	5

	15 - 18 Jahre
	6
	0
	5
	14
	7
	19
	9
	8

	18 - 21 Jahre
	2
	3
	1
	7
	4
	8
	8
	6

	21 - 24 Jahre
	1
	0
	1
	0
	2
	6
	5
	3

	24 - 27 Jahre
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Gesamt:
	42
	9
	20
	43
	29
	63
	42
	34


Häufigster Anmeldegrund war in diesem Jahr bei den Jungen tatsächliche sexuelle Misshandlung, gefolgt von unspezifischem Misshandlungsverdacht, bei den Mädchen steht ebenfalls die tatsächliche sexuelle Misshandlung an erster Stelle, zweithäufigster Anmeldegrund war ebenfalls unspezifischer Misshandlungsverdacht, dicht gefolgt von sexuellem Misshandlungsverdacht. Im Vergleich mit den Vorjahren bleibt, auch bei steigenden Fallzahlen, immer wieder die tatsächliche sexuelle Misshandlung als hauptsächlicher Anmeldegrund bestehen. 

Tabelle 6: Lebenssituation

KlientIn lebt zur Zeit der Beratung:

	bei Eltern
	65

	bei einem Elternteil mit Partner
	73

	bei einem allein erziehenden Elternteil
	69

	bei nicht leiblichen Eltern
	27

	selbständig
	14

	in einer stationären Einrichtung
	19

	unbekannt
	  3


Tabelle 7: Belastungen 

(aus KlientInnensicht)

	körperliche Krankheiten/Behinderungen
	 8

	psychische Krankheiten/Behinderungen
	41

	Trennung und Scheidung
	          126 

	Beziehungsprobleme
	          136

	Verlust/Todesfall
	22

	Umsiedlung/Immigration
	16

	Gewalt
	          140

	sexueller Missbrauch (auch Vergangenheit)
	          115

	Sucht/Abhängigkeit
	17

	Suizidalität
	  9

	finanzielle Probleme
	28

	Wohnungsprobleme
	15

	Belastungen aus der Arbeitssituation
	  4

	Arbeitslosigkeit
	  9

	rechtliche Probleme 
	  7

	sonstiges 
	46


Häufigste in der Beratung auftauchende zusätzliche familiäre Belastungen sind auch im Jahr 2003 wieder Gewalterfahrungen, Beziehungsprobleme, Trennungs- und Scheidungsproblematiken, sowie sexueller Missbrauch. D. h. die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen stammen oftmals aus Familien, in denen die Eltern selbst als Kinder Gewalt erlitten haben und/oder das häusliche Klima von Gewalt durchsetzt und von zerrütteten Beziehungen geprägt ist.

Tabelle 8: Derzeitige Ausbildungs-/Arbeitssituation

	Kindergarten/Tagesstätten
	42

	Grundschule
	56

	Hauptschule
	43

	Sonderschule
	26

	Gesamtschule
	28

	Realschule
	16

	Gymnasium/Fachoberschule
	19

	Studium
	 2

	Berufsausbildung
	12

	in Anlerntätigkeit
	 4

	ohne Ausbildung, 0 - 3 Jahre
	 3

	arbeitslos
	10

	unbekannt
	  9


Tabelle 9: Sozioökonomische Situation

KlientIn/Familie lebt überwiegend von
	eigenem Einkommen
	154

	Unterhaltszahlungen
	 13

	öffentlicher Unterstützung
	 88

	unbekannt
	 15


Tabelle 10.1: Wer hat den Kontakt aufgenommen

	KlientIn selbst
	 50

	Eltern gemeinsam
	 14

	Mutter
	103

	Vater
	 12

	Soziale Dienste oder andere Institutionen
	 71 

	Personen aus dem sozialen Umfeld /Sonstige
	 20


Nach wie vor werden die meisten Kontakte über die Mütter oder soziale Dienste und Institutionen geknüpft. 

Tabelle 10.2: Empfehlung durch

	Jugendamt
	83

	Kindergarten/Tagesstätten/Schulen
	30

	Institutionen
	81

	bereits Beratene
	45

	Sonstige
	31


Wie bereits in den vergangenen Jahren kommen die meisten Empfehlungen über das Jugendamt und andere Institutionen 
Tabelle 11: Herkunft der Fälle
	Stadt Kaiserslautern
	128
	47,4%

	Kreis Kaiserslautern
	72
	26,6%

	Donnersbergkreis 
	31
	11,5%

	Kreis Kusel
	30
	11,1%

	
	
	

	Kreis Bad Dürkheim
	2
	0,7%

	Stadt Bad Kreuznach
	1
	0,4%

	Stadt Ludwigshafen
	1
	0,4%

	Kreis Ludwigshafen
	1
	0,4%

	
	
	

	anonym
	4
	1,5%


Diagramm 4: Herkunft der Fälle 
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3.2  Bereitschaftsfamilien

Tabelle 12: Belegungen
	Anlass
	Dauer
	Kinder/Jgdl.
	Herkunft

	Inobhutnahme wegen sexuellem Misshandlungsverdacht 
	85 Tage
	1 Mädchen,

13 Jahre
	Stadt Bad Kreuznach

	Inobhutnahme wegen seelischer und körperlicher Misshandlung 
	7 Tage
	1 Mädchen,

13 Jahre
	Kreis
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen seelischer und körperlicher Misshandlung 
	4 Tage
	1 Mädchen,

17 Jahre
	Kreis
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen seelischer Misshandlung 
	34 Tage
	1 Mädchen, 

8 Jahre
	Stadt 
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen sexuellem Misshandlungsverdacht
	20 Tage
	1 Mädchen, 

14 Jahre
	Kreis
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen seelischer und körperlicher Misshandlung
	29 Tage
	1 Mädchen , 

13 Jahre
	Donners-

bergkreis

	Inobhutnahme wegen körperlicher Misshandlung u. sexuellem Misshandlungsverdacht
	62 Tage
	 1 Mädchen, 

 14 Jahre
	Kreis
Kaiserslautern 

	Inobhutnahme wegen körperlichem u. seelischem Misshandlungsverdacht
	13 Tage


	1 Mädchen,

14 Jahre
	Stadt
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen körperlichem u. seelischem Misshandlungsverdacht
	9 Tage
	1 Mädchen,

13 Jahre
	Stadt 
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen sexuellem Misshandlungsverdacht
	5 Tage
	1 Mädchen, 

14 Jahre
	Donners-

bergkreis

	Inobhutnahme wegen körperlichem u. seelischem Misshandlungsverdacht
	10 Tage
	1 Mädchen,

13 Jahre
	Stadt 
Kaiserslautern

	Inobhutnahme wegen seelischer Misshandlung u. Vernachlässigung
	97 Tage


	1 Mädchen, 

 3 Jahre
	Donners-

bergkreis

	Inobhutnahme wegen seelischer Misshandlung u. Vernachlässigung
	97 Tage
	1 Mädchen,

4 Jahre
	Donnersbergkreis

	Inobhutnahme wegen Vernachlässigung

	47 Tage
	1 Junge, 

5 Jahre
	Kreis

Kaiserslautern


Im Jahr 2003 wurden 14 Kinder/Jugendliche für die Dauer von insgesamt 519 Tagen aufgenommen.
Vier Kinder/Jugendliche kommen aus der Stadt, fünf stammen aus dem Landkreis Kaiserslautern, vier aus dem Donnersbergkreis und eins aus der Stadt Bad Kreuznach. 

Aufgenommen durch Krisenintervention wurden neun Kinder/Jugendliche.

Vier der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen wurden im Anschluss dauerhaft in einer Jugendeinrichtung, einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie fremduntergebracht, die anderen zehn kehrten in ihre Herkunftsfamilien zurück.

3.2.1  Bereitschaftsfamilienkontakte


	Fallbezogene Kontakte 
	48

	Stammtischrunden/Schulung
	 9


3.3  Krisentelefon

Tabelle 13: Frequentierung
13.1  Anrufe

	Anfragen, versehentlich außerhalb der Bürozeiten
	28

	Anrufe von bereits Beratenen
	17

	BF-Beratung, während einer Inobhutnahme
	  7

	Anrufe von noch nicht Beratenen
	34

	Anrufe von Fremdmeldern
	16

	Aufleger, verwählt, Funkunterbrechung, etc.
	22

	Anfrage von Institutionen
	15

	Gesamt:
	      139


13.2  Anrufzeiten
	Wochentags 06.00 bis 08.30 Uhr
	20

	in der Woche abends bis 22.00 Uhr
	43

	in der Woche nach 22.00 Uhr
	  6

	am Wochenende tagsüber
	61

	am Wochenende nach 22.00 Uhr
	  9

	Gesamt:
	      139


3.4  Prävention

Fachberatungen, Institutionsberatungen

Insgesamt fanden siebenundvierzig Termine statt, davon waren zweiundzwanzig Meetings für die Stadt Kaiserslautern, zwölf für den Landkreis Kaiserslautern, sieben für den Kreis Kusel und sechs für den Donnersbergkreis. 

Tabelle 14: Fortbildungen, Anleitungen

	Zielgruppe 
	Ort
	Dauer
	Teilnehmerzahl
	Herkunft



	ErzieherInnen
	Kinderhort
	1 x 3 h
	14 Personen


	Stadt Kaiserslautern

	ErzieherInnen
	Kinderhort
	1 x 4 h
	14 Personen


	Stadt Kaiserslautern


Fachöffentlichkeitsarbeit

· Das Familienhilfezentrum engagiert sich u.a. immer wieder in Präventionsarbeit bei Vernachlässigung, seelischer/körperlicher und sexueller Gewalt von Kindern und Jugendlichen, sowie bei der Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern. Dies gilt sowohl für Fachöffentlichkeitsarbeit, als auch für Öffentlichkeitsarbeit. 

· Darstellung und Meinungsaustausch unserer Arbeit mit dem Referenten, Herrn Müller vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familien und Gesundheit. 

· Vorstellung unserer Arbeit und Diskussion in Kooperation mit dem Stadtjugendamt in der Kinderklinik des Westpfalzklinikums Kaiserslautern.

· Vorstellung unserer Arbeit und Diskussion in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (PI) Klingenmünster.

· Fachvortrag mit einem Vorbereitungstreffen über die Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.
· Vorstellung unserer Arbeit und Diskussion zu dem Thema: „Sexualisierte Gewalt: Welche Bedeutung haben sexuelle Übergriffe auf die Opfer?“ in der Fachoberschule für Soziales Kaiserslautern. 

· Teilnahme als Referentin am AK „Trennung und Scheidung“ zum Thema: „Betreuter Umgang bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch“.  
Öffentlichkeitsarbeit

· Im Rahmen der Gesamteinrichtung Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern Mitgestaltung und Teilnahme am Weltkindertag 

· Mitwirkung beim Kinderfest des Arbeitskreises Vernetzung auf dem Gartenschaugelände der Stadt Kaiserslautern.
Tabelle 15: Offene Angebote, Projekte

	für Kinder

und Jugendliche


	für Erwachsene und Familien 

	„Präventionsangebot“ für Pfadfindergruppe mit dem Thema: „Hilfsangebote bei Gewalt und Missbrauch“ mit einem Termin, einem Vorbesprechungs- und einem Nachbesprechungstermin;

	Zugehende Arbeit im sozialen Brennpunkt Königsau Kaiserslautern, insgesamt 5 wahrgenommene Termine beim "Frauen-frühstück" und 1 Planungstreffen in der Spiel- und Lernstube;

	„Präventionsangebot“ für die Fritz-Walter-Schule Kaiserslautern in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der SOS-Kinder- und Jugendhilfen, mit 4 insgesamt  Terminen;

	Zugehende Arbeit im sozialen Brennpunkt in der Slevogtstraße Kaiserslautern mit 5 Beratungen  für die Spiel- und Lernstube;

	„Präventionsangebot“ für die Geschwister-Scholl-Schule Kaiserslautern in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der SOS-Kinder- und Jugendhilfen, 1 Vorgespräch ;


	Elternseminar in der Kurpfalzrealschule, zum Thema: „Über sexuelle Gewalt reden – aber wie?“ dazu ein Vorbereitungstreffen und ein Nachbereitungstreffen;

	„Präventionsprojekt“ für den Kinderhort Mannheimer Straße zum Thema: „Vertragen statt schlagen“ mit 3 Terminen.


	Elternabend im Kindergarten Matzenbach Thema: „Psychosexuelle Entwicklung – Doktorspiele – wo liegen die Grenzen?“ mit 20 Personen, dazu 2 Vorbereitungstreffen; 



	„Vorstellung unserer Einrichtung und Diskussion“ mit der 8. Schulklasse der Jacob-Zulliger-Schule aus Landstuhl zum Thema: „Gewalt an Kindern und Möglichkeiten der Hilfe“ mit 2 Terminen;

	Elternabend in Zusammenarbeit mit dem Kinderhort Mannheimer Straße und der Luitpoldschule mit Vorstellung des weiteren „Gewaltpräventionsangebotes“ mit 25 Personen;

	„Vorstellung unserer Einrichtung mit anschließender Diskussion“ mit einer Schulklasse der Jacob-Muth-Schule aus Landstuhl;

	

	„Präventionsangebot“  Thema: „Über sexuelle Gewalt reden – aber wie“  für eine Mädchengruppe der Hauptschule Wolfstein mit 2 Terminen und einem Vorgespräch;
	


3.5  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Multiplikatorenarbeit

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zur Prävention von Gewalt an verschiedenen Schulen der Stadt Kaiserslautern: mit einen Termin in der Kurpfalzrealschule, drei Terminen im Kinderhort Mannheimer Straße in Zusammenarbeit mit der Luitpoldschule, des Weiteren ein Termin in der Bännjerrückhauptschule und vier Terminen in der Fritz-Walter-Schule jeweils in Kooperation mit den Schulsozialarbeiterinnen der SOS-Kinder- und Jugendhilfen. 
Arbeitskreise:

· Großer Arbeitskreis "Keine Gewalt gegen Kinder" (vierteljährlich)

Kleine Arbeitskreise:

· "Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" (monatlich)

· Arbeitskreis "Sexuelle Misshandler" (vierteljährlich)

· Arbeitskreis "Vernetzung/Vernachlässigung"  (im Turnus von 6 Wochen)

· Arbeitskreis „Kinder psychisch kranker Eltern“ (im Turnus von acht Wochen)  
· Arbeitsgemeinschaft "Kindesmisshandlung und Gerichtsverfahren" eine Zusammen-

      arbeit mit den Justizbehörden (vierteljährlich)

· überregionaler Arbeitskreis „jugendliche Misshandler“ federführend Landesamt 

      für Jugend und Soziales in Mainz

· Arbeitskreis „Krisenintervention“ (vierteljährlich) 
· „Runder Tisch“ zur Gewalt in engen sozialen Bindungen (seit Mai 2003 mit 4 Terminen)
Die MitarbeiterInnen des Familienhilfezentrums nahmen an insgesamt 40 Terminen der Arbeitskreise teil.

Fach- und Informationsgespräche

· Fach- und Informationsgespräch „Netzwerk Schule und Beruf“ am 27.01.2003 (Manfred Morell)

· Fach- und Informationsgespräch an der Grundschule Bruchmühlbach-Miesau „Prävention bei sexueller Misshandlung“ mit Lehrern und Elternvertretern, am 13.03.2003 (Michael Breiner)
· Fach- und Informationsgespräch mit Schülerinnen der Oberstufe der Fachschule für Sozialwesen Landstuhl über Grundsätze der Arbeit bei Misshandlungen am 09.05.2003 (Michael Breiner) 

· Fach- und Informationsgespräch mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Jugendtelefons beim Jugendpfarramt Christ-König am 16.06.2003 (Michael Breiner)
· Fach- und Informationsgespräch mit SchülerInnen und Lehrerin des St. Franziskus-Gymnasiums am 26.06.2003 (Manfred Morell)
· Fach- und Informationsgespräch mit SchwesternschülerInnen und Anleiterin des Kinderkrankenhauses des Westpfalzklinikums Kaiserslautern am 26.06.2003 (Tom Baulig) 
· Kooperationsgespräch mit den Amtsleitern der Jugendämter der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und dem Donnersbergkreis 09.07.2003 (Heike Jockisch, H.D.Keim)

· Fach- und Informationsgespräch mit Schwesternschülerinnen der Krankenpflegeschule Kaiserslautern  über Arbeitsweisen bei Misshandlungen am 11.09.2003 (Michael Breiner)
· Kooperationsgespräch mit MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) des Kreisjugendamtes Kaiserslautern am 26.09.2003 (Heike Jockisch, Sabine Konrad, Michael Breiner)
· Kooperationsgespräch mit allen MitarbeiterInnen der sozialen Diensten des Stadtjugendamtes Kaiserslautern am 09.10.2003 (Heike Jockisch, Isolde Martin, Manfred Morell)

· Kooperationsgespräch mit dem Amtsleiter des Donnersbergkreises am 27.10.2003 (Heike Jockisch, H.D. Keim)

· Kooperationsgespräch mit MitarbeiterInnen des allgemeinen sozialen Dienstes (ASD), des Kreisjugendamtes Kusel am 18.11.2003 (Heike Jockisch, Sabine Konrad, Manfred Morell, Tom Baulig) 
4. Fortbildungen und Tagungen

4.1  Längerfristige Weiterbildung

· Verhaltenstherapie, in 2003 beendet (Tom Baulig)

· Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern (Michael Breiner)

4.2  Kurzfristige Fortbildungen und Fachtagungen

· Fortbildung „ EMDR „ (Eye Movement Desensitization  and Reprocessing)  am 05./  06.09. und am 28./29.11.2003  in Kaiserslautern (Heike Jockisch, Isolde Martin)
·  Fachtagung  des Arbeitskreises  Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche „Konfrontationsgespräch bei sexueller Gewalt“ am 12.11.2003 in Kaiserslautern (alle MitarbeiterInnen)

· Fachtagung - Werkstattgespräch in Bochum „Jugendliche sexuelle Misshandler“ am 14.11.2003 (Michael Breiner, Tom Baulig)

· Führungskräfte-Coaching in Frankfurt/Main am 20.06., am 25.07., am 12.09. und am 14.11.2003 (Heike Jockisch)

· Fachtagung „Jugendliche sexuelle Misshandler“ in Mainz  am 09.07. und am 25.11.2003 (Tom Baulig und Michael Breiner)

4.3   SOS-interne Tagungen

·  „Klausurtag“ des Familienhilfezentrums am 11.04.2003 (alle MitarbeiterInnen)

· „Klausurtag“ des Familienhilfezentrums am  12.05.2003 (alle MitarbeiterInnen)

· „Klausurtag“ des Familienhilfezentrums am 12.12.2003 (alle MitarbeiterInnen) 
· „Regionaltagung“ am 19.11.2003 in Kaiserslautern zum Thema: „Arbeit mit jugendlichen sexuellen Misshandlern“  Referenten: Michael Breiner und Tom Baulig (alle MitarbeiterInnen)
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